
 Merkblatt 
 
 
 

 
 
Redaktion:  Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut 
 Kommunikation 
 Erlachstrasse 8 
 CH-3000 Bern 9 
 Tel. 031 322 02 11  / Fax 031 322 02 12 
 www.swissmedic.ch 
 

 
  

Teilbarkeit von Tabletten und Filmtabletten 
Stand: März 2004 
 
 
Das Teilen von Tabletten birgt Risiken, kann grossen Schaden anrichten und darf deshalb nur 
unter ganz besonderen Umständen erfolgen.  
 
 
1. Diese Tabletten dürfen unter keinen Umständen geteilt werden: 
 
Wenn in der Fach- oder Patienteninformation die folgenden Hinweise aufgeführt sind, dürfen 
Tabletten nicht geteilt werden: 

§ „Die Tabletten sind nicht zur Dosierung der halben Dosis durch Teilen geeignet“ oder  
§ „Die Tabletten sollen nicht geteilt werden“.  

Eine gründliche Durchsicht der Packungsbeilage ist deshalb wichtig. 
 
Auch in den folgenden Fällen dürfen Tabletten auf keinen Fall geteilt werden. (Diese Tabletten 
weisen keine Bruchkerben auf): 
§ Tabletten mit einem gegen Magensaft resistenten Überzug: 

In diesem Fall darf der Wirkstoff nicht im Magen freigesetzt werden, da er vom Magen-
saft zersetzt wird, unerwünschte Nebenwirkungen im Magen hervorruft oder später 
freigesetzt werden soll.  
Bei Teilung ist die Magensaftresistenz nicht mehr gegeben. 

§ Tabletten mit einem Überzug, der eine verzögerte Wirkstofffreisetzung bewirkt: 
bei Einnahme von geteilten Tabletten ist die Wirkstofffreisetzung verändert und es 
könnte zu einer Überdosierung mit möglicherweise gefährlichen Folgen kommen. 

§ Mantel- oder Zweischichttabletten: 
Hier sind z.B. zwei Wirkstoffe getrennt vorhanden - ein Wirkstoff im Kern zur verzöger-
ten Freisetzung und ein Wirkstoff in der Aussenschicht zur schnellen Freisetzung. Eine 
Teilung beeinflusst hier die Wirkstofffreisetzung und kann gefährlich sein. 

§ Hart- und Weichgelatinekapseln dürfen nicht geteilt werden. Das Teilen ist hier nicht 
möglich. 

 
2. Unter gewissen Umständen ist es notwendig, eine Tablette zu teilen, zum Beispiel wenn ein 
Medikament Kindern abgegeben werden kann. In diesem Fall ist der entsprechende Hinweis in 
der Packungsbeilage zu beachten.  
 
3. Sollten Sie in Bezug auf das Teilen einer Tablette unsicher sein und Fragen haben, so wenden 
Sie sich an Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder informieren Sie sich in der Apotheke. 


